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Vorwort 

Nachbarrecht hat eine lange Geschichte. Nachbarrecht ist „der Inbegriff der 
Rechtsgrundsätze, die sich auf das Verhältnis der benachbarten Grundeigentümer 
beziehen. Hierbei gehören die Bestimmungen über Grenze, Überbau und Notweg, 
ferner die Vorschriften, wonach der Nachbar die gemeinüblichen Einwirkungen, 
die sich von einem Grundstück auf das andere erstrecken, dulden muß, wie Zusen-
dung von Rauch, Dampf, Staub, Wärme, Erschütterungen u.s.w. , wenn sie nicht das 
ortsübliche Maß überschreiten, ebenso den natürlichen Wasserabfluß. Der Nachbar 
darf nicht so tief und so nahe der Grenze graben, daß er dem Gebäude des anderen 
schadet. Grenzeinrichtungen (Mauern, Gräben, Hecken, Planken) sind im Zweifel 
gemeinschaftlich zu erhalten. Oft werden Merkmale aufgestellt (Anbringung der 
Pfosten bei Planken, der Nischen bei Mauern), die das Eigentum des einen Nach-
barn beweisen sollen (Code civil Art. 666, 670). Ferner gehören zum Nachbarrecht 
die Vorschriften, wie weit das Hinüberreichen von Wurzeln und Zweigen geduldet 
werden muß, sowie über die Teilung der Früchte des Grenzbaumes und das Recht 
zum Abholen übergefallener Früchte, sofern sie nicht als Früchte des Nachbar-
grundstücks gelten (Bürgerl. Gesetzbuch für das Deutsche Reich, §§ 906–924, Ein-
führungsgesetz Art. 122–124)“. 

Dieser Text aus Brockhaus’ Konversations-Lexikon von 1903, Bd. 12, S. 135, 
zeigt, wie verbreitet die Vorstellungen zum Nachbarrecht waren und in welchem 
Maße wir auf alte Überlegungen zurückgreifen können. Da Art. 124 EGBGB in-
soweit für landesrechtliche Vorschriften einen Handlungsspielraum eröffnet und die 
immer stärker verdichtenden Baugebiete einen Handlungsbedarf zeigen (Postier 
NJW 1999, 1454), hat der Freistaat Sachsen durch das vorliegende Gesetz das Lan-
desnachbarrecht neu gestaltet. Man sollte deshalb immer daran denken, dass der 
Konsens der Nachbarn ein wichtiger Weg geblieben ist, das Zusammenleben zu er-
leichtern. 

Augsburg, im April 2021 Andreas Reich 
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